
SchKG Änderungen per 1. Januar 2019 

Besserer Schutz vor ungerechtfertigten Betreibungen  

Wer ungerechtfertigterweise betrieben wird, kann künftig dafür sorgen, dass Dritte nicht 
von der Betreibung erfahren. Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 14. September 2018 
eine entsprechende Änderung des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs 
(SchKG) auf den 1. Januar 2019 in Kraft gesetzt. 

Damit verliert die Betreibungsauskunft ab 
2019 jedoch an Aussagekraft und wird 
verwässert. 

Betreibungsämter werden künftig keine 
Auskunft über Betreibungen an Dritte 
erteilen, wenn nach Ablauf einer Frist von 
drei Monaten seit der Zustellung des 
Zahlungsbefehls an den Schuldner ein 
entsprechendes Gesuch des Schuldners 
vorliegt und der Gläubiger nicht innert der 
Frist von 20 Tagen nach in Kenntnis setzen 
der Einreichung dieses Gesuchs durch das 
Betreibungsamt nachweist, dass die 
Aufhebung des Rechtsvorschlages verlangt 
wurde. Wird der Nachweis (nachträglich) 
erbracht, oder wird die Betreibung 
fortgesetzt, wird die Betreibung auch 
Dritten gegenüber wieder zur Kenntnis 
gebracht.  

Neu können Betriebene zudem 
ungeachtet eines allfälligen 
Rechtsvorschlages jederzeit von einem 
Gericht feststellen lassen, dass eine Schuld 
nicht mehr besteht oder gestundet ist. Es 
obliegt dann wiederum dem Gläubiger 
nachzuweisen, dass die Forderung bei der 
Einleitung der Betreibung tatsächlich 
geschuldet war. Ansonsten wird die 
Betreibung aufgehoben.   
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